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 Die Handreichung wurde mit Mitgliedern der Arbeitsgruppe „Handreichungen 

GymPO II“, bestehend aus Seminardozenten der o.g. Seminare, Schulleitungen 

und den Leitern der Außenstellen der LLPA erarbeitet und zusammengestellt. 

 

Hinweis 

 

Die GymPO II (gültig ab Vorbereitungsdienst 11.01.2016) stellt den verbindlichen Rahmen dar, die Handrei-

chungen dienen der Konkretisierung und praktischen Umsetzung unterhalb der Verordnungsebene.  

Ziel der Handreichungen ist vor allem eine einheitliche Umsetzung. Sie wurden in Zusammenarbeit mit den 

SSDL Gymnasien und weiteren Experten aus LLPA und Schulalltag erarbeitet. 

http://www.llpa-bw.de/
https://fz.kultus-bw.de/owa/,DanaInfo=mail.bwl.de,SSL+redir.aspx?SURL=HR7L5LVqWlhb2g7qyc8S6e7pHEVWNzbuQNk_x3y1mOUojEBUwlvTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBsAGwAcABhAC0AYgB3AC4AZABlAC8ALABMAGQAZQAvAFMAdABhAHIAdABzAGUAaQB0AGUALwBTAGUAcgB2AGkAYwBlAC8AQQB1AHMAYgBpAGwAZAB1AG4AZwBzAHAAbABhAG4AKwBWAEQAKwBHAHkAbQBuAGEAcwBpAHUAbQA.&URL=http%3a%2f%2fwww.llpa-bw.de%2f%2cLde%2fStartseite%2fService%2fAusbildungsplan%2bVD%2bGymnasium
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Verordnungstext Hinweise/Erläuterungen 
Anhaltspunkte zur Umsetzung 

 

Auszug aus GymPO II: § 21 Beurtei-

lung der Unterrichtspraxis 

 

(1) In jedem Ausbildungsfach werden 

die unterrichtspraktischen Fähigkei-

ten beurteilt. Hierzu werden die Studi-

enreferendarinnen und Studienrefe-

rendare an verschiedenen Tagen in 

ihrem Unterricht besucht.  

 Der jeweilige Unterricht dauert min-

destens 45 und höchstens 90 Minu-

ten. 

 In jedem Ausbildungsfach findet eine 

unterrichtspraktische Prüfung in der 

Oberstufe statt, eine zweite in der Un-

ter- oder Mittelstufe in dem Fach, in 

dem die Dokumentation nach § 19 

nicht angefertigt wird. Bei einer zuläs-

sigen Zwei-Fächer-Verbindung aus 

Hauptfach und Beifach finden im 

Hauptfach zwei unterrichtspraktische 

Prüfungen statt, davon eine in der 

Oberstufe und eine in der Unter- oder 

Mittelstufe, im Beifach findet eine un-

terrichtspraktische Prüfung in der Un-

ter- oder Mittelstufe statt. Die Studien-

referendarinnen oder die Studienrefe-

rendare entscheiden sich spätestens 

zu oder einem vom Prüfungsamt fest-

gelegten Termin, in welchem Ausbil-

dungsfach sie zwei unterrichtsprakti-

sche Prüfungen vorsehen.  

 Für die unterrichtspraktischen Prüfun-

gen fertigen sie jeweils einen schriftli-

chen Unterrichtsentwurf.  

 

 Zweite prüfende Person nach § 15 

Absatz 2 ist die eigene Seminarlehr-

kraft. Finden in einem Fach zwei un-

terrichtspraktische Prüfungen statt, 

nimmt die eigene Seminarlehrkraft  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dauer der unterrichtspraktischen Prüfung 

Der jeweilige Unterricht dauert mindestens 45 und 

höchstens 90 Minuten. 

Wenn an einer Schule grundsätzlich nur in Doppelstun-

den (zweimal 45 Minuten) oder einem anderen Zeit-

rhythmus (z.B. 60 oder 70 Minuten) unterrichtet wird, 

kann für die unterrichtspraktische Prüfung 60 Minuten 

bzw. der an der Schule übliche Zeitrhythmus über den 

Themenverteilungsplan angegeben werden. Eine Dop-

pelstunde von zweimal 60 Minuten ist ausgeschlossen. 

Die maximale „Lehrprobenzeit“ beträgt 90 Minuten. 
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1 Im Folgenden wird der Lesbarkeit wegen in den Hinweisen nur eine Form (maskulin oder feminin) Form verwendet. Stets sind beide gemeint. 

 

  

 nur an einer davon teil; an der zwei-

ten eine andere Seminarlehrkraft. Im 

Anschluss an den Unterricht kann die 

Studienreferendarin oder der Studien-

referendar zu dessen Ablauf Stellung 

nehmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unmittelbar anschließend wird nach § 

23 bewertet. Unterrichtsplanung 

und gegebenenfalls die jeweilige Stel-

lungnahme werden in der Beurteilung 

berücksichtigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme nach der unterrichtspraktischen 

Prüfung 

Die Studienreferendarinnen und Studienreferendare1 

erhalten im Anschluss an die gehaltene Unterrichts-

stunde in einem ruhigen und ungestörten Raum die 

Gelegenheit zur kurzen Stellungnahme. Die Stellung-

nahme ist nicht verpflichtend. 

Erwartungshorizont der Stellungnahme: Kriterien ge-

stützte Reflexion, Orientierung z.B. an Kompetenzen 

und Zielen, Unterrichtsprinzipen, Phasen des Unter-

richts, etc.  

Die (fakultative) Stellungnahme ist eine Rückschau auf 

die Planung und Durchführung. Diese kann in der 

Weise berücksichtig werden, dass – wenn die Kommis-

sion zwischen zwei Noten schwankt – eine gelungene 

Stellungnahme zur Vergabe der besseren Note führt. 

Die Mitglieder der Prüfungskommission halten sich vor, 

nach und während der Stellungnahme freundlich-neut-

ral zurück. Kurze Nachfragen zur Klärung des Ver-

ständnisses sind möglich. Im Anschluss setzt die Prü-

fungskommission in Abwesenheit des Studienreferen-

dars die Note für die gezeigte „Unterrichtspraxis“ fest.  

 

Unterrichtsplanung sowie gegebenenfalls die erfolgte 

Stellungnahme werden in der Bewertung berücksich-

tigt. Nach dieser Beratungsphase wird dem Studienre-

ferendar die Note durch die Prüfungsvorsitzende eröff-

net. Auf Wunsch werden die tragenden Gründe be-

kannt gegeben. Es findet keine Diskussion der Bewer-

tung statt. 
 

Ergänzende Hinweise:  

„Die unterrichtspraktische Prüfung ist also […] keine Leis-

tung, die ausschließlich während der Unterrichtsstunden 

erbracht wird. Während der Unterrichtsstunden wird viel-

mehr das ausgeführt, was der Prüfling vorzubereiten und 

zu planen hat.“ (vgl. VGH-Urteil vom 27.10.1970 

IV/423/69) 

Mit der unterrichtspraktischen Prüfung wird die Leistung 

beurteilt, die in der Unterrichtsstunde erbracht wurde.“ Die 

Unterrichtsvorbereitung (UVB) wird berücksichtigt und hat 

somit mittelbaren Einfluss auf die Note.  
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(2) Die Mentorinnen und Mentoren, die 

Schulleiterin oder der Schulleiter, 

wenn sie den Unterricht der Studien-

referendarinnen oder Studienreferen-

dare besucht und beraten haben, dür-

fen nicht zu Mitgliedern des Prüfungs-

ausschusses nach § 15 bestellt wer-

den.  

 

(3) Das Prüfungsamt bestimmt Zeiträu-

me, in denen die Prüfungen nach Ab-

satz 1 stattfinden. Die Studienreferen-

darin oder der Studienreferendar lei-

tet dem Prüfungsausschuss für die-

sen Zeitraum den eigenen Stunden-

plan und den verbindlichen Themen-

verteilungsplan zu, der für das be-

treffende Ausbildungsfach die The-

men der einzelnen Stunden oder Se-

quenzen enthält.  

 Die Prüferin oder der Prüfer legt im 

Einvernehmen mit der oder dem Prü-

fungsvorsitzenden entsprechend dem 

Lehrauftrag und dem Themenvertei-

lungsplan Thema, Prüfungstermin 

und gegebenenfalls die Dauer der zu 

beurteilenden Unterrichtspraxis fest 

und unterrichtet darüber das Prü-

fungsamt, die Schule und die Vorsit-

zende oder den Vorsitzenden.  

 Diese Festlegungen werdender Studi-

enreferendarin oder dem Studienrefe-

rendar am dritten Werktag vor dem 

Tag, an dem die jeweilige Prüfung 

stattfindet, von der Schulleitung be-

kannt gegeben. Zuvor wird über die-

sen Termin striktes Stillschweigen be-

wahrt.  

 

Wichtige Punkte sind hierbei:  

 Stellt die UVB eine Grundlage für gelingenden Unter-

richt dar? 

 Enthält die UVB unzureichende oder problematische 

Aussagen und Phasen, die dazu geführt haben, dass 

Schwierigkeiten in der Unterrichtsführung auftraten?  

Die Befassung mit der UVB in den tragenden Gründen 

sollte, wenn überhaupt, kurz und prägnant sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Themenverteilungsplan: Einzel- / Doppelstunden 

Die Studienreferendarin leitet dem Prüfungsausschuss 

für den Prüfungszeitraum den eigenen Stundenplan 

und den verbindlichen Themenverteilungsplan zu, der 

für das betreffende Ausbildungsfach die Themen der 

einzelnen Stunden oder Sequenzen enthält.  

 

Sofern innerhalb eines Doppelstundenkomplexes vom 

Referendar separate Einzelstunden ausgewiesen wer-

den (3. Stunde Thema x, 4. Stunde: Thema y), ist nicht 

nur die erste Stunde (hier 3. Stunde), sondern definitiv 

auch die zweite Stunde (hier: 4. Stunde) als „einzelne 

Lehrprobenstunde“ besuchbar. Im letztgenannten Fall 

wird die 3. Stunde vom Prüfungsvorsitzenden in An-

sprache mit der Schulleitung vorverlegt.  
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(4) Die Studienreferendarinnen und Studi-

enreferendare übergeben den Vorsit-

zenden der Prüfungsausschüsse etwa 

30 Minuten vor Beginn des Unterrichts 

ein Exemplar des schriftlichen Unter-

richtsentwurfs pro Ausschussmitglied 

und eines für die Akten. Der Entwurf 

umfasst ohne Materialien bis zu fünf 

Seiten. Er muss den Zusammenhang 

mit vorherigem und folgendem Unter-

richt darlegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eine Einsichtnahme des Prüfungsaus-

schusses in die jeweiligen Klassenta-

gebücher ist zu gewährleisten. 

 

 

 

(5) § 19 Absatz 4 gilt entsprechend. Un-

zulässig sind insbesondere Hilfen 

Dritter. (6) § 18 Absatz 3 Satz 4 gilt 

entsprechend. 

 

 

Zum Unterrichtsentwurf 

 Der schriftliche Unterrichtsentwurf muss spätestens 

30 Minuten vor Beginn des Unterrichts in dreifacher 

Ausführung (bei Religion in vierfacher Ausführung) 

für die Prüfungskommission bereitliegen. 

 Der Umfang des Entwurfs sollte fünf Seiten nicht 

überschreiten. 

 Der Entwurf enthält: 

- Angaben zur Klasse 

- Einbettung des Themas in den Unterrichtszusam-

menhang  

- Stundenziele im Rahmen des Kompetenzaufbaus 

- Sachliche und didaktische Analyse unter Einbezie-

hung der Heterogenität der Schüler, ggf. Einbezie-

hung der Leitperspektiven etc.  

- Verlaufsplan 

- Quellen 

Zusätzlich zu den bis zu fünf Seiten Unterrichtsentwurf 

können Materialien wie z.B. Arbeitsblätter, Textaus-

züge, Bildmaterial etc. beigefügt werden. 

 

Die Einsichtnahme des Prüfungsausschusses in das 

jeweilige Klassen- bzw. Kurstagebuch muss grund-

sätzlich gewährleistet werden, um die gezeigte Unter-

richtsstunde in einen größeren Unterrichtszusammen-

hang einordnen zu können. 

 

Der Unterrichtsentwurf wird im Vorfeld mit den Studien-

referendaren nicht diskutiert und auch nicht kommen-

tiert. 

 

 

 

 

Amtsverschwiegenheit 

Die Prüfungskommission ist gegenüber der Schullei-

tung zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet und gibt die 

Note nicht bekannt. 

 


